
Für Arbeitgeber
(nicht an LBS)

vermögens -
wirksame
Leistungen
(vL)

Bitte überweisen Sie nach den Bestimmungen des Vermögensbildungsgesetzes bis auf Widerruf folgenden Betrag
als vermögenswirksame Leistung:

110-03_01.12_
V06_01 (a-b)

Bausparvertrag Nr.

Bankverbindung

Name u. Anschrift des Arbeitgebers oder der Dienststelle

Anlageinstitut LBS Baden-Württemberg

Konto: 1 364 934 Landesbank Baden-Württemberg (600 501 01)

Verwendungs -
zweck

Vertragsinhaber

Unterschrift Datum Unterschrift des Arbeitnehmers

Anlage -
bestätigung
für den
Arbeitgeber

Wir bestätigen, dass wir die uns zu überweisenden vermögenswirksamen Leistungen dem oben genannten Bau -
sparvertrag gutschreiben werden.

LBS LANDESBAUSPARKASSE BADEN-WÜRTTEMBERG

Lohöfer Eisenbeiß

auf Überweisung vermögenswirksamer Leistungen

Neuer Antrag
Änderung Antrag

Die Anlage bei der LBS Baden-Württemberg erfolgt (siehe Hinweise für Arbeitnehmer und Arbeitgeber) als Bauspar -
beitrag nach dem Wohnungsbau-Prämiengesetz bzw. zur Verzinsung/Tilgung eines Bauspardarlehens (Entschuldung).

Jägerstraße 36, 70174 Stuttgart
Postfach 10 60 28, 70049 Stuttgart
Telefon 0711 183-3456, Fax -2050
Amtsgericht Stuttgart HRA 12924
USt-ID-Nr. DE147800271

Siegfried-Kühn-Str. 4, 76135 Karlsruhe
Postfach 14 60, 76003 Karlsruhe
Telefon 0721 822-3456, Fax -3605
Amtsgericht Mannheim HRA 104548
USt-ID-Nr. DE147800271

Sparkassen-Finanzgruppe
LBS Landesbausparkasse Baden-Württemberg
Internet: www.LBS-BW.de · E-Mail: info@LBS-BW.de
Landesbank Baden-Württemberg (BLZ 600 501 01) Konto 1 364 934
Sie erreichen uns Montag bis Freitag 8:00 – 18:00 Uhr

Vorname Name

Personal-Nr.

Arbeitnehmer

Straße Hausnummer

PLZ Ort

Dienststelle/Abteilung

monatlich (MM.JJJJ)

ab

vierteljährlich (MM.JJJJ)

ab

jährlich, erstmals im Monat
(MM.JJJJ)

ab

einmalig, im Monat (MM.JJJJ)

Euro



Wichtige Hinweise für Arbeitgeber

Überweisung im Datenträgeraustauschverfahren (belegloser Zahlungsverkehr):

Eine richtige Gutschrift der vermögenswirksamen Leistungen ist nur dann gewährleistet, wenn im Zahlungsaus -
tausch satz (Datensatz C) folgende Daten übermittelt werden:

– Bausparvertragsnummer linksbündig im konstanten Teil (Feld 16), wobei zu beachten ist, dass die
Bausparvertragsnummer keine Leerstellen enthält.

– Textschlüssel für vermögenswirksame Leistung (Feld 7 a) = 54

– Textschlüsselergänzung für das Kalenderjahr (Feld 7 b) = 001 für 2011, 002 für 2012

– Der Name des Arbeitnehmers sollte im variablen Teil (Erweiterungsteil) angegeben werden: ebenso weitere
Angaben (z. B. Personalnummer), falls sie nicht weggelassen werden können.

Muster für die
Überweisung
mit Vordruck:

E U R 4 0 , 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 1 0 V L 2 0 1 2

T h o m a s M u s t e r 1 1 1 2 2 3 3

L a n d e s b a n k B W S t u  t t   g a  r   t

L B S B a d e n - W ü  r t t  e m b  e r   g

Wenn keine vermögenswirksame Anlage mehr möglich ist, erhalten Sie Bescheid.

Bitte beachten Sie auch die Arbeitgeber-Information zum Thema vL.

➊

➋

➍

➏

➐

➑

1 3 6 4 9 3 4 6 0 0 5 0 1 0 1

➊ Empfänger LBS Baden-Württemberg
➋ Kontonummer 1 364 934
➌ Bankleitzahl 600 501 01
➍ Bankverbindung Landesbank Baden-Württemberg
➎ Betrag
➏ – Bausparvertragsnummer (ohne Leerstellen)

– vL (vermögenswirksame Leistung)
– Kalenderjahr (wichtig im Dezember und Januar)
– Name des Arbeitnehmers

Weitere Angaben (z. B. Personal-Nr.) sind für die LBS unerheblich und sollten weggelassen werden.

➐ – Kontoinhaber/Einzahler (Firma)
➑ – Konto-Nr. des Kontoinhabers

Kenntlich -
machung der
vermögens -
wirksamen
Leistungen

110-03_01.12_V06_01 (a-b)



Für Bausparer

vermögens -
wirksame
Leistungen
(vL)

Bitte überweisen Sie nach den Bestimmungen des Vermögensbildungsgesetzes bis auf Widerruf folgenden Betrag
als vermögenswirksame Leistung:

110-03_01.12_
V06_01 (a-b)

Bausparvertrag Nr.

Bankverbindung

Name u. Anschrift des Arbeitgebers oder der Dienststelle

Anlageinstitut LBS Baden-Württemberg

Konto: 1 364 934 Landesbank Baden-Württemberg (600 501 01)

Verwendungs -
zweck

Vertragsinhaber

Unterschrift Datum Unterschrift des Arbeitnehmers

Anlage -
bestätigung
für den
Arbeitgeber

Wir bestätigen, dass wir die uns zu überweisenden vermögenswirksamen Leistungen dem oben genannten Bau -
sparvertrag gutschreiben werden.

LBS LANDESBAUSPARKASSE BADEN-WÜRTTEMBERG

Lohöfer Eisenbeiß

auf Überweisung vermögenswirksamer Leistungen

Neuer Antrag
Änderung Antrag

Die Anlage bei der LBS Baden-Württemberg erfolgt (siehe Hinweise für Arbeitnehmer und Arbeitgeber) als Bauspar -
beitrag nach dem Wohnungsbau-Prämiengesetz bzw. zur Verzinsung/Tilgung eines Bauspardarlehens (Entschuldung).

Jägerstraße 36, 70174 Stuttgart
Postfach 10 60 28, 70049 Stuttgart
Telefon 0711 183-3456, Fax -2050
Amtsgericht Stuttgart HRA 12924
USt-ID-Nr. DE147800271

Siegfried-Kühn-Str. 4, 76135 Karlsruhe
Postfach 14 60, 76003 Karlsruhe
Telefon 0721 822-3456, Fax -3605
Amtsgericht Mannheim HRA 104548
USt-ID-Nr. DE147800271

Sparkassen-Finanzgruppe
LBS Landesbausparkasse Baden-Württemberg
Internet: www.LBS-BW.de · E-Mail: info@LBS-BW.de
Landesbank Baden-Württemberg (BLZ 600 501 01) Konto 1 364 934
Sie erreichen uns Montag bis Freitag 8:00 – 18:00 Uhr

Vorname Name

Personal-Nr.

Arbeitnehmer

Straße Hausnummer

PLZ Ort

Dienststelle/Abteilung

monatlich (MM.JJJJ)

ab

vierteljährlich (MM.JJJJ)

ab

jährlich, erstmals im Monat
(MM.JJJJ)

ab

einmalig, im Monat (MM.JJJJ)

Euro



Wichtige Hinweise für den Bausparer

Hinweis

Anlageart

Bitte geben Sie das Original dieses Antrags an den
Ar beitgeber weiter, der die vermögenswirksamen
Leis tungen überweist.

Bei einer Anlage vermögenswirksamer Leistungen bis
470,– Euro jährlich auf einen Bausparvertrag haben Sie
Anspruch auf eine Arbeitnehmer-Sparzulage von z. Z.
9 %, sofern Ihr zu versteuerndes Einkommen im Jahr der
Sparleistung die Grenze von 17.900,–/35.800,– Euro
(Alleinstehende/Verheiratete) nicht überschreitet.

Sie müssen die Arbeitnehmer-Sparzulage über die
Steu er erklärung (Anlage N) bei Ihrem Wohn sitz fi nanz -
amt be an tragen. Sie erhalten von der LBS eine Beschei -
nigung über die gebuchten vermögenswirksamen Leis -
tungen.

Für vermögenswirksame Leistungen, die seit dem
01.01.1994 angelegt werden, wird die Arbeitnehmer -
Spar zulage (ungeachtet des Datums des Vertrags ab -
schlusses) zunächst nur festgesetzt und erst nach Zu -
teilung bzw. unschädlicher Verfügung (z. B. bei längerer
Arbeitslosigkeit) ausbezahlt.

Nach Ablauf der Bindungsfrist bzw. bei Zuteilung oder
unschädlicher Verfügung werden die festgesetzten Ar -
beit nehmer -Spar zulagen an die LBS überwiesen und
dem Bausparkonto gutgeschrieben.

In Fällen, in denen Ihr Wohnsitzfinanzamt die Ar beit neh -
mer -Spar zulage erstmals festsetzt nachdem die Bin -
dungsfrist abgelaufen, der Bausparvertrag zugeteilt oder
über ihn unschädlich verfügt worden ist, wird die Ar beit -
nehmer -Spar zulage vom Finanzamt direkt an Sie aus-
bezahlt.

a) Anlage als Bausparbeitrag nach dem Wohnungsbauprämiengesetz
Vertragsinhaber können sein: der Arbeitnehmer, sein Ehegatte, ein Kind des Arbeitnehmers, das zu Beginn des
Kalenderjahres, für das die vL angelegt werden, das 17. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, die Eltern oder ein
Elternteil eines zu Beginn des Sparjahres noch nicht 17 Jahre alten Arbeitnehmers.

Gem. BMF-Schreiben vom 16.07.1997 ist es allerdings nicht zulässig, für mehrere Arbeitnehmer (ausgenommen
Ehegatten) dieselbe Vertragsnummer zu verwenden, so dass beispielsweise die Kinder ihre VL unter einer eige nen
Vertragsnummer anlegen müssen.

Bei Änderungen der Anlageform durch Auszahlung des Bauspardarlehens ist zwischen Arbeitgeber und Arbeit -
nehmer insofern eine neue Vereinbarung erforderlich, als dann die vermögenswirksamen Leistungen der Ent -
schuldung dienen.

b) Verzinsung/Tilgung eines Bauspardarlehens
Nach § 2 Abs. 1 Nr. 5 Vermögensbildungsgesetz sind Aufwendungen zur Erfüllung von Verpflichtungen begüns tigt,
die im Zusammenhang mit dem Bau, Erwerb oder der Erweiterung eines Wohngebäudes oder einer Eigen tums -
wohnung, dem Erwerb eines Dauerwohnrechts im Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes oder dem Er werb
eines Grundstücks für Zwecke des Wohnungsbaus im Inland eingegangen worden sind.
Die Leistungen können auch zugunsten des Ehegatten oder eines Kindes oder der Eltern (vgl. vorstehend a) des
Arbeitnehmers erbracht werden, sofern diese Person Alleineigentümer oder Miteigentümer eines der genannten
Objekte ist.

110-03_01.12_V01_01 (a-b)
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